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Leitsatz:
Die Mitarbeitervertretung bedarf zur Erfüllung ihrer Aufgaben einer Aufstellung darüber, welcher Mitarbeiter mit welcher Qualifikation auf welcher Stelle bzw. mit welcher Funktion in welchem zeitlichem Umfang seit wann beschäftigt wird und wie diese eingruppiert sind. Die Mitteilung über die Zuordnung zu den jeweiligen Kostenstellen ist erforderlich zur Wahrnehmung der Mitbestimmungsrechte aus § 42 MVG-K. Die VK-Werte sind schon mit Rücksicht auf § 7 III TzBfG mitzuteilen.

Leitsatz des Bearbeiters
Az.: 4 VR MVG 54/03

verkündet am: 30.06.2004

In dem Schiedsverfahren

hat die 4. Kammer der Schiedsstelle des Diakonischen Werkes der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers e.V. folgendes 

beschlossen:

Der Arbeitgeber wird verpflichtet, der Mitarbeitervertretung eine Liste der beschäftigten Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, die eine Zuordnung der Mitarbeiter zu den Kostenstellen und der Anrechnungsfaktoren beinhaltet.

Gründe:

I.

Die Beteiligten streiten über die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Vorlage einer Liste über die bei ihm beschäftigten Mitarbeiter, die insbesondere eine Zuordnung der Mitarbeiter zu den Kostenstellen sowie der VK-Stellen beinhaltet.

Nach Rechtskraft eines Teilvergleichs beantragt die Mitarbeitervertretung nunmehr noch

den Arbeitgeber zu verpflichten, ihr eine Liste der beschäftigten Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, die eine Zuordnung der Mitarbeiter zu den Kostenstellen und der Anrechnungsfaktoren beinhaltet.

Der Arbeitgeber beantragt,

den Antrag zurückzuweisen.

Der Arbeitgeber meint, eine entsprechende rechtliche Verpflichtung bestehe nicht.

Wegen der Sachvorträge der Beteiligten im einzelnen wird Bezug genommen auf die wechselseitigen Schriftsätze sowie die Sitzungsniederschrift.

II.

Der zulässige Antrag ist begründet. 

Der Anspruch der Mitarbeitervertretung ergibt sich aus § 35 II 1 MVG-K. Danach sind der Mitarbeitervertretung die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Die Mitarbeitervertretung bedarf zur Erfüllung ihrer Aufgaben u.a. gem. §§ 36, 40 ff, 47 MVG-K eine Aufstellung darüber, welcher (mit Ausnahme der leitenden gem. § 4 MVG-K) Mitarbeiter mit welcher Qualifikation auf welcher Stelle bzw. mit welcher Funktion in welchem zeitlichem Umfang seit wann beschäftigt wird und wie diese eingruppiert sind. Die Mitteilung über die Zuordnung zu den jeweiligen Kostenstellen ist erforderlich zur Wahrnehmung der Mitbestimmungsrechte aus § 42 MVG-K. Die VK-Werte sind schon mit Rücksicht auf § 7 III TzBfG mitzuteilen. Hinreichende Umstände, die einer Erfüllung vorstehender Verpflichtung des Arbeitgebers entgegenstehen könnten, sind nicht dargetan oder sonst ersichtlich.

Dem Antrag ist daher stattzugeben.

Gegen diesen Beschluss ist nach Maßgabe des § 65 MVG-K der kirchliche Verwaltungsrechtsweg gegeben.

gez. Lücke

Vorsitzender der Schiedsstelle

